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Das Projekt Weltethos in der Diskussion

Hans Uungs Weltethos-Konzept‘ löste 1n der Fachwelt bislang verglichen ZUuU

Beispiel MI1t den „heifßen Eısen“ der Bioethik eher verhaltene Diskussionen ALl  ®

ber den CNSCICH Schülerkreis hınaus? vab CS eıne Reihe zustimmender Außerun-
gCNH allerdings me1st LU orundsätzlicher Art un!: verbunden mıt mehr der wenl1-
sCcI einschneidenden Korrekturen un: Verbesserungsvorschlägen. ufs (3anze A
sehen entsteht, w1€e nachher och detaillierter belegen 1St, der Findruck eıner
vewıssen Domiinanz der kritischen Stimmen.

Grundsätzliche Zustimmung

Die Zustimmung Kungs Projekt Weltethos un: auch wesentlichen oku-
MENLEN des Nachfolgeprozesses (vor allem der Erklärung VO Chicago W ar ın
der deutschsprachigen theologischen Ethik me1st verbunden mı1t Zu eıl weıltrel-
chenden zusätzlichen Dıifferenzierungs- un! Präzisierungsvorstellungen, die nıcht
zuletzt eınen erheblichen Klärungsbedart sıgnalısıeren.

In bezug auf dıe einzelnen inhaltlichen Komponenten des Weltethos bestätigen
eine Reihe VO Autoren dıe Gesichertheit der religionsgeschichtlich und kulturan-
thropologisch ermuittelten Schwerpunkte der Küngschen Konzeption 7zumiıindest 1mM
Sınn VO Konvergenzen, dıe treılich auf anderen Ebenen (Z:5 Motivatıon, Unter-
schiede 1n der Bindung weıtere relıg1öse Vorgaben USW.) wıederum beträchtliche
Verschiedenheiten autweıisen?. Klärungs- un: Differenzierungsbedarf wırd aber 1n
bezug auf die Möglichkeitsbedingungen un insgesamt auf den erkenntnis- un:! A 8

yumentatıionstheoretischen Status angemeldet; be1 der Bestimmung dieses Status
komme 1Ur dıe philosophische Vernunft als Erkenntnis-, Argumentations- un:!
Kommunikationsbasıs 1n Betracht“. Mehrere Beıträage ziehen AUS der zurückliegen-
den Unıiversalısmus- VETrTSUS Kommuniıtarısmusdebatte eine wichtıige Konsequenz,
indem S1Ee für eıne zweistufige Konzeption plädıeren: die lebensgeschi“ itiche Au
bıldung eines Ethos SC1 ohne den lebensweltlichen Kontext undenkbar un also

auf eıne lokale Verankerung angewılesen. Eın Universalethos als MOg-
lıchkeitsbedingung eın lebensgeschichtlich primäres, kulturell-partikulares Ethos
der Herkunfts-Gemeinschaft VOTAaUS un bleibe auf diese Quelle angewıesen”?.

Demgegenüber kommt Johannes Brantl! 1n seıner multidiszıplinären Studie Z
Ergebnıis, da{fi dıe mMI1t den Miıtteln der kulturvergleichenden Humanethologie
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tersuchte „Condıtıo humana“ dıe notwendıgen Voraussetzungen für eın interrelıi-
2105 der interkulturell zemeınsames Ethos bereıits unmıttelbar besitze. Die Welt-
ethos-Erklärung VO  - Chicago (1995) korreliere „weıtgehend mıiı1t dem W as VO

den biologischen Verhaltensdispositionen des Menschen her als moralısche Uniıiver-
salıen naheliegend erscheint‘ Dementsprechend beurteilt GE das Projekt Weltethos
unter den Bedingungen der Globalisierung als zukunftsweisend un: chancenreıich:
6N komme insbesondere auf eiıne stärkere Verankerung ın alltäglıchen Lebenskon-
Textien

Kritische Einwände un: ıhre Diskussion

Kritische Stellungnahmen bedeuten nıcht 1in jedem Fall notwendıg eıne pauschale
Zurückweisung des Projekts Weltethos: eine Reihe VO Einwänden betritfft ledig-
ıch begrenzte Einzelaspekte un: ware mMI1t eıner entsprechend modifizierten Kon-
zeption vereinbar. Unter sıch sınd die skizzierten Kritikschwerpunkte nıcht 1ın IS
dem Fall kompatıibel. Sıe liegen auf sehr verschıedenen Ebenen un sınd auch ür
sıch betrachtet nıcht gleichermafßen stichhaltıg. ine Reihe VO ıhnen sınd jedoch
AaUS der Sıcht systematısch-theologischer Reflexion zweıtellos VON Gewicht. Dies
oilt zunächst für dıe teilweıse mangelnde methodische Dıifferenzierung 1n indıvı-
dual-, so7z71al- b7zw. strukturenethische un metaethische Problemebenen:; fterner oilt
dies für den epistemologisch-gnoseologischen Status der „weltethıischen“ Inhalte
auf dem Hıntergrund der behaupteten relıg1ösen Unbedingtheitsthese, für die Vag-
elıt und Uneindeutigkeıit der elementaren axımen SOWIEe für die Unterbestimmt-
elıt des Verantwortungssubjekts un: schliefslich für die strukturell wen1g dıffe-
renzılerte Zuordnung VO Menschenrechten un Menschenpflichten. Insgesamt
bleibt die für die Eıgenart der Menschenrechte ogrundlegende Beziehung VO Moral
un Recht eın kritischer Punkt des Konzepts Weltethos.

Im tolgenden werden die Einwände zusammengefaßt un diskutiert.

Grundsätzliche Infragestellung. Eın einheitliches Menschheitsethos VO  ; der Art
des Küngschen Weltethos 1ST oyrundsätzlıch ıllusorisch, weıl die entsprechenden
Voraussetzungen nıcht gegeben un auch nıcht 9Ja nıcht eiınmal wun-
schenswert sınd

Die Vertreter dieser Gegenthese sınd bıslang den entsprechenden Beweıs schuldig
geblieben. Dabej ware berücksichtigen, da{ß auch die Möglichkeıit eıner künftigen,
dynamıschen Entwicklung 1n Richtung einer Universalmoral ausgeschlossen werden
müßte. Die Behauptung der Nıcht-Wünschbarkeit 1St mehr als problematisch: Soll
Z Beispiel eıne unıversale Übereinstimmung 1n bezug auf die Verwerftlichkeit eınes
modernen Großkrieges Eınsatz der vorhandenen Massenvernichtungswaften
nıcht wünschbar seın? Ist enn eiIn Auseinandertallen der Menschheit 1n unverbun-
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ene Moralwelten wünschbar? uch eın Pluralismus 1n der Moral, MI1t dem eın sol-
cher Einwand Ja konsequenterweıse rechnen muß, annn sinnvollerweıse nıcht auf e1-
nıge gemeınsam verbindliche Regeln un: Werte verzıichten, die ıh VOT der eigenen
Authebung un VOT selbstzerstörerischen Tendenzen bewahren. Gerade 1n der heuti1-
SCH globalısıerten Zivilısatiıon 1STt der Schutz kultureller Differenzen auf dıe Anerken-
NUuNns VO  — verbindlichen Grundgemeinsamkeıiten angewılesen. Damıt ware zunächst
iınsbesondere jene EXTTEIHE Oorm zurückzuweısen, dıe selbst och die unıversale Ver-
bindlichkeıit der Toleranzforderung eiınem radıkalen Relatıyismus opfern muüuflte.

Deplazıerter Ethosbegriff. Der A4US der antıken philosophischen Ethik kom-
mende Begriff „Ethos: betreffe sıttliche Lebensformen, die Jeweıls eiıner NOLWwWweEN-

dıgerweıse partikularen Konzeption des Lebens zugeordnet sınd; letztere
kommen als kulturell gepragte Größen 1Ur 1mM Plural VOTI un! eignen siıch nıcht
als Grundkategorıie eıner unıversalistisch-normatiıven Moral; eıne solche musse sıch
vielmehr auf eine Minimalposition beschränken: Eın Ethos (aber) vertragt sıch
nıcht mı1t Minimalkonstrukten. 8

Hıer INa  . eıne SLWCENS arıstotelische Lesart VO Ethos VOTaus Zudem scheint
der Gegensatz „wischen unıversalistischem Liberalısmus eınerseıts un Kommunıi-
tarısmus andererseıts abgetärbt haben: dem entspricht dıe Tendenz eıner
schroffen Entgegensetzung 7zwıischen eıner VO Ethos abstrahierenden unıversalı-
stischen Ethıik einerseıts un! eınes auf den Vorrang der hermeneutischen Auslegung
des Ethos setzenden kommunitaristischen Modells andererseıts. Diese Abgrenzun-
SCH sınd 1n solcher Schärtfe jedenfalls hinterfragen. Nun haftet andererseıts dem
Begrıiff Ethos VO se1iner Herkunft her eıne feste Konnotatıon des Partikularen A
meınt doch Ethos sowohl „den normatıven Inbegriff der 1n einer gegebenen
Gruppe eingelebten un: VO ıhr Hür verbindlich yehaltenen Sıtte bzw. MoralDas Projekt Weltethos in der Diskussion  dene Moralwelten wünschbar? Auch ein Pluralismus in der Moral, mit dem ein sol-  cher Einwand ja konsequenterweise rechnen muß, kann sinnvollerweise nicht auf ei-  nige gemeinsam verbindliche Regeln und Werte verzichten, die ihn vor der eigenen  Aufhebung und vor selbstzerstörerischen Tendenzen bewahren. Gerade in der heuti-  gen globalisierten Zivilisation ist der Schutz kultureller Differenzen auf die Anerken-  nung von verbindlichen Grundgemeinsamkeiten angewiesen. Damit wäre zunächst  insbesondere jene extreme Form zurückzuweisen, die selbst noch die universale Ver-  bindlichkeit der Toleranzforderung einem radikalen Relativismus opfern müßte.  2. Deplazierter Ethosbegriff. Der aus der antiken philosophischen Ethik kom-  mende Begriff „Ethos“ betreffe sittliche Lebensformen, die jeweils einer notwen-  digerweise partikularen Konzeption des guten Lebens zugeordnet sind; letztere  kommen - als kulturell geprägte Größen - nur im Plural vor und eignen sich nicht  als Grundkategorie einer universalistisch-normativen Moral; eine solche müsse sich  vielmehr auf eine Minimalposition beschränken: „Ein Ethos (aber) verträgt sich  nicht mit Minimalkonstrukten.  <8  Hier setzt man eine streng aristotelische Lesart von Ethos voraus. Zudem scheint  der Gegensatz zwischen universalistischem Liberalismus einerseits und Kommuni-  tarısmus andererseits abgefärbt zu haben; dem entspricht die Tendenz zu einer  schroffen Entgegensetzung zwischen einer vom Ethos abstrahierenden universali-  stischen Ethik einerseits und eines auf den Vorrang der hermeneutischen Auslegung  des Ethos setzenden kommunitaristischen Modells andererseits. Diese Abgrenzun-  gen sind in solcher Schärfe jedenfalls zu hinterfragen. Nun haftet andererseits dem  Begriff Ethos von seiner Herkunft her eine feste Konnotation des Partikularen an,  meint doch Ethos sowohl „den normativen Inbegriff der in einer gegebenen  Gruppe eingelebten und von ihr für verbindlich gehaltenen Sitte bzw. Moral ... als  auch den sittlichen Charakter des einzelnen Handelnden bzw. einen bestimmten  Typus guten und richtigen Handelns im Sinne eines Entwurfs des guten Lebens“?.  Dies bedeutet indes nicht zwangsläufig, daß man in einem Ethos keine Elemente  des Allgemein-Menschlichen finden könnte; es ist grundsätzlich vielmehr als dessen  Konkretion in einer bestimmten, geschichtlich kontingenten moralischen Gestalt  vorzustellen. Die Partikularität eines Ethos hebt ja den Menschen als moralisches  Subjekt nicht auf, der gerade durch seine Fähigkeit, Handlungen unter den allge-  meinen Begriffen von Gut und Böse zu differenzieren und zu beurteilen, ausge-  zeichnet ist. Dies ist auch die Voraussetzung dafür, daß die Normen eines Ethos  überprüft werden können, inwieweit sie Konkretionen des Allgemein-Menschli-  chen sind, d.h. ob sie verallgemeinerbar bzw. universal legitimierbar sind. Aller-  dings folgt daraus nicht, daß sich aus diesem Allgemeinen ein bestimmtes univer-  salverbindliches Ethos unmittelbar zwingend ableiten ließe. Dem Begriff Ethos ım  „dichten“ Sinn haften die Charakteristika des Partikularen, des Kontingent-Fakti-  schen und Geschichtlichen an.  103als
auch den sıttlichen Charakter des einzelnen Handelnden b7zw. eınen bestimmten
Iypus un: richtigen Handelns 1im Sınne eınes Entwurtfs des Lebens

Dıies bedeutet ındes nıcht zwangsläufig, da 1L1Lall 1ın einem Ethos keıine Flemente
des Allgemein-Menschlichen finden könnte; CS 1St grundsätzliıch vielmehr als dessen
Konkretion 1n einer bestimmten, geschichtlich kontingenten moralischen Gestalt
vorzustellen. Die Partikularıität eınes Ethos hebt Ja den Menschen als moralisches
Subjekt nıcht auf, der gerade durch seıne Fähigkeıt, Handlungen den allge-
meınen Begritfen VO C un: OSe differenzieren un beurteilen, (D
zeichnet 1St. Dıies 1St auch die Voraussetzung dafür, da{fß die Normen eiınes Ethos
überprüft werden können, inwıewelılt S$1Ce Konkretionen des Allgemein-Menschlı-
chen sind, ob S1e verallgemeıinerbar b7zw. unıversal legitimıerbar sınd Aller-
dings tolgt daraus nıcht, da{fß sıch AaUuUs diesem Allgemeıinen e1in bestimmtes unıver-
salverbindliches Ethos unmıttelbar zwingend ableiten ließe Dem Begritf Ethos 1mM
„dichten“ Sınn haften die Charakteristika des Partikularen, des Kontingent-Faktı-
schen un: Geschichtlichen
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Diese Grundzüge verschwinden auch nıcht völlıg be1 dem heute 1ın der ethischen
Fachliteratur anzutreffenden (allerdings als solchen och wen1g reflektierten) “Cdun:
neren“ Gebrauch des Ethosbegriffs; 1eS$s 1st A Beispıel der Fall; WenNnn moderne
Gesellschaften 1n ıhrem Binnenbereich Raum für unterschiedliche Ethosftormen
(„Binnenmoralen“) bieten, deren gemeinsame, umfassende moralısche Klammer 1n
orm VO vergleichsweıse wenıgen vgemeınsamen Prinzıpien, Grundhaltungen un:
Überzeugungen auch als Gesamtethos bezeichnet wırd Nıcht wenıger oilt dıes,
WECI1111 FA RM Beispiel die „westliche Wertegemeinschaft“ auch als Ethos aufgefalßst
wırd 10 Eın weıteres Beispiel bjetet die ede VO einem iınterkulturellen Menschen-
rechtsethos. Wenn eın solcher moditizierter Gebrauch VO Ethos grundsätzliıch
zulässıg 1St und sollte 6S nıcht se1n?), annn 1st auch nıcht einzusehen,

nıcht auf dem Weg eıner weıtergehenden Analogiebildung VO eiınem inter-
relıg1ösen bzw. interkulturellen Rahmenethos 1mM Sınn des Weltethos yesprochen
werden könnte.

Weltethos DETSAS Menschenrechtsethos. Es bedürte eınes solchen Weltethos
Sal nıcht:; dıe notwendigen unıversal-moralischen Grundlagen seıjen vielmehr 1m
Rahmen eınes zeitgerecht NECU interpretierten Naturrechts als die dem anthropo-
logıschen Grundbestand entsprechenden Menschenrechte ermuitteln. In diesem
anthropologischen Mıniımalanspruch verdichte sıch das „immer un: überall Gleiche
des Menschseins L1 dem als kritischem Ethikmafstab überepochale und kulturen-
umspannende Geltung zukomme. Dieser Ansatz sSECe1 normatıv ausreichend gehalt-
voll,; Grundgüter des menschlichen Lebens schützen; bleibe andererseıts
für interkulturelle Perspektiven offen un! ergänzungsfähıig durch gefülltere Sınn-
entwürte bıs hın den Spitzenforderungen der Bergpredigt *.
er angedeutete, unıversal ausgerichtete, auf eıne Partıal- bzw. Minımal-Anthro-

pologıie bezogene menschenrechtliche Begründungsansatz repräsentiert die Not-
wendigkeıt eıner normatıv tragfähıgen Fundierung, dıe VOIL eiınem Abgleiten 1n
SırecnNgE Formen des ethischen Relativismus bewahren VELIINAS. Insotern 1St e1in
prinzıplengestütztes, deduktives Momenrt unverzichtbar. Diese Anthropologie
umreılst eiınen Mıniımalbegrift menschenwürdigen Lebens, wohel Menschenwürde
primär als Begrenzung instrumentalisıerender Zuoritfe, orundsätzlıch aruıch darüber
hınaus als Ansatz für das Wohl des Menschen deuten ISt hne S1Ee tehlt eıne Basıs
ZALT Identifizierung VO Unrechtserfahrungen, auf die die unıversalen Menschen-
rechtsdokumente eıne Antwort darstellen. het ZAUHE Feststeliung V Ol Relatıivıtät
un! Wandelbarkeit bedart E eines Ma{fistabs als eınes notwendigen festen Bezugs-
punkts, der C allererst ermöglıcht, die entsprechenden Veränderungen oder Aı
weichungen als solche iıdentifizieren. Von Veränderung un: Relativıität annn
sinnvoall LLUT die ede se1n, auch eıne Vorstellung des Unveränderlichen un:!
Absoluten ZUr Verfügung steht. Kulturbedingte Verschiedenheiten können LL1UT

verglichen werden, WEeNnNn eıne ausreichende Vergleichsbasıs 7E Verfügung steht.
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Dies 1ST aber 1Ur eıne Seıite der Medaılle; die andere 1St epragt VO den interreli-
71ÖS- b7zw. interkulturell real vorhandenen Dıitferenzen. Deshalb ann eın iınterrelı-
x1Öser Dialog auftf die komparatıve wiıssenschaftliche Arbeit (Zz der Religionswiıs-
senschaft, der vergleichenden Kulturanthropologie USW.) nıcht verzıchten. uch
Küngs Projekt Weltethos, verstanden als Schnıittmenge ethischer Grundgemeın-
samkeıten der Relıgi0onen, 1St auf eıner komparatıven Basıs ermuittelt worden. Inter-
rel1g10öse un interkulturelle Kommunikation 1STt auf solche komparativ-empirische
un interkulturell-hermeneutisch erarbeıtete Wissensbestände angewıesen, die
Posıtionen der Partner kennen und verstehen lernen, 1mM Dialog konkret
aufeinander eingehen un!: autf diese We1se das jeweılıge Konsenspotential überhaupt
ermitteln können. Es bedart also beıider AStles er Erstere bewahrt VOT den
Fallstriıcken eınes ethischen Relativismus:; der komparatıve, induktiv-em-
pirısche Stil ermöglıcht die notwendige, geschichtlich-konkrete Realıitätsnäihe.

Universales Rahmenethos und partıkulares „ Heimatethos“. FEın Weltethos drohe
D kontraproduktiv werden, insotern CS nıcht 11UTr dem Nıveau des (36-
Samt orıgınaren, ethischen Implikationen eıner Religion bleibe, sondern ZNAT: Ver-
drängung un: Schwächung letzterer beıtragen könne; zudem vertehle e dıe aANSC-
CRSCIIGE Ortsbestimmung eınes relıg1ösen Etho L

Diese Kritik berücksichtigt nıcht ANSCINCSSCIL, da{ß eın unıversales Rahmenethos 1m
Sınn des Weltethos keineswegs als Ersatz der 1n einzelnen Religionen entwickelten
„dichten“ Ethosformen gedacht 1St. Vielmehr N AaUus seiner ınneren Logik heraus
die Vitalıität solcher Fthostormen VOTAaUsSs Entscheidend 1st CS Universalıität un:
Partikularıität nıcht gegeneinander auszuspielen, sondern aufeinander beziehen.
Die interkulturell-hermeneutische Grundeıinsicht, da{ß WIr das Universale jeweıils auf
WUHSGLE kulturelle, partıkular gepragte We1ise verstehen '>, enthält eiıne doppelte
Perspektive des Verbindenden W1€ des Irennenden. Motıv, Verpflichtungskraft un:
Begründungsfragen eınes unıversalen Rahmenethos bleiben auf das jeweılige partıku-
lare „Heımatethos“ angewlesen. [ Jas nıversalethos cselbst mu{ als „begründungs-
offen“, als anschlufstähıg unterschiedliche Ethostormen gedacht werden.

Damıt haben WI1r 1mM Prinzıp eıne ganz Ühnliche Konstellatiıon W1e€e 1m Fall des I )ıs-
kurses ber die Begründungsoffenheıt der Menschenrechte, für die Wıntried Brug-
CI eın zweıstufiges Vertahren vorgeschlagen hat, das mutatıs mutandıs auch 1n
diesem Zusammenhang hilfreich iSt. Wäiährend auf eıner ersten Stufe der Je eiıgenen
Kultur eıne iınhaltlich gehaltvolle, spezifische Begründung 1ISt, sınd auf
eıner zweıten FEbene kulturübergreitende Argumente einzubringen !®. Idieses Vor-
stellungsmodell erlaubt einen Brückenschlag 7zwischen verschiedenen partikularen
Ethosformen un: der ınterkulturellen Gesamtkonstellation; S1€e siıchert damıt die
Verbindung eiınem unverzichtbaren ethischen Fundus, dessen Verdrängung
oder Schwächung S1Ce gerade nıcht interessiert se1ın annn Aus dem gleichen rund
wırd auch dıe ANZSCMCSSCHCEC Ortsbestimmung eınes relig1ösen Ethos nıcht wirklich
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verhindert. 7T ur Wahrung der Kohärenz dieser beıden Ebenen bedürfte eıner Art
„UÜberlegungsgleichgewicht“ 111 Sınn eines permanenten Begleitprozesses 17

Religzöse DEerYrsMXh vernünftige Begründung. Ungs These, da{ß unbedingten
Ethos-Begründung die Fundierung 1n eıner unbedingten relig1ösen Wıirklichkeit
Gott unabdingbar bleibe, se1 unhaltbar: bereıts eine korrekte Kant-Interpretation
hätte AT Vermeidung dieser An eıl vehement kritisıerten Behauptung genugt.
Darın komme eıne bedenkliche Abwertung der menschlichen Vernunft ZzUuU AÄRs-
druck ıne Folge davon se1 der außerst schillernde Erkenntnisstatus: Sınd die Aus-

des Weltethos genuın relig1öse Gehalte oder allgemeıne Vernunftpostulate?
Zudem frage 6S sıch, al U1l dieser Eınstieg 2nnn keıine Fortsetzung 1n einer dazu
passenden, durchgehenden deontologischen Argumentatıon finde; gerade die Er-
klärung VO Chicago sSC1 aber stark VO teleologischen Gedanken geprast?.

Di1e Kritik dieser 'These Kungs 1St VO der Warte philosophischer Ethik A4US

latıv einfach, vielleicht eintach. Miıt Recht 1St eıne ANSCINCSSCILIC Dıitferen-
zıerung verschiedener Ebenen des Unbedingtheitsverständn1sses tordern, dıe
eıne 1ın (sottes Iranszendenz verankerte Unbedingtheıt nıcht 1n eıne (tatsächlıch
krıtisıerbare) Konkurrenz jener vernunftbestimmten Unbedingtheıt bringt, VO

der be]l Immanuel Kant 1mM Hınblick auf das moralische (Gesetz die ede 1st Genau
dieser Punkt verweıst aber auf dıe umtassendere un! grundlegendere Aufgabe, die
darın besteht, da{ß 1mM Zusammenhang mıiıt eiınem interrelig1ösen Ethos das Verhält-
N1s VO rel1ıg1ös-theologischen un allgemein-philosophischen Momenten och e1-
MT vertietenden Reflexion bedarft. Der Schlufß VO dieser orundlegenden nbe-
dingtheits-Aussage auf einen durchgehenden deontologischen „Konkretionsstil“
1STt ındes nıcht zwıngend. Deontologische un teleologısche Elemente können
durchaus 1mM Verhältnis der Erganzung 7zueinander stehen.

Unbestimmtheit des Humanıtätsprinzıips. Das „Humanum“ e1gne sıch nıcht als
Wahrheitskriterium für Religionen. Es verbleıibe aut eıner abstrakt-unbestimmten
Ebene un: könne auch nıcht 1n eıiner interkulturell durchweg akzeptierbaren
orm als ethisches Grundkriterium tungleren. [ )as umanum als auf ein 1E82-
ben bezogene Gröfße gebe C 1L1UT 1mM Plural!?

Dieser Einwand triftt 1n der lat eıne „offene Flanke“ des Projekts Weltethos.
ber auch 1er oilt CD das „Kınd nıcht mMI1t dem Bad auszuschütten“ Insotern be]
diesem Projekt Miniımalbedingungen T7A Sicherung VO menschenwürdıgen
Verhältnissen gedacht ISt;, könnte jer analog TT Argumentatıon für die interkul-
turelle Anerkennung un Durchsetzung VO  > Menschenrechten auf den Stand-
punkt der Mindestbedingungen T: Überwindung ungerechter, vermeıdbarer Leit
denszufügungen abgehoben werden 2°0. Damıt bewegen WIrFr uns och nıcht auf der
Ebene eıner (partıkularen, weıl konkret gemeinschaftsbezogenen) Theorie des

Lebens. Der moralıische Impetus ZUT Bekämptung elementarer un exempla-
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rischer Unrechtserfahrungen 1St vielmehr der Ebene eınes moralisch-politischen
Universalısmus, einem kulturen- und epochenübergreitenden, unıversalen Kernbe-
orift VO Gerechtigkeıit zuzuordnen; die Elemente eınes solchen universalistischen
Verständnisses können sehr ohl eınen Rahmen bılden, der m1t eiınem (nichtexklu-
sıven) kommunitaristischen Ansatz vereinbar 1St Zu unterscheiden 1ST annn aller-
dıngs 7zwiıschen „unıversalistischem Kernbegriff der Gerechtigkeıit SAamıt_ seıner un1-
versalistischen Begründung un dem durchaus gruppenbezogenen Lernen dieser
Gerechtigkeıt“ Fur dıe Entwicklung eınes moralischen Bewulflitseins bedarf CS e1-
MCr konkreten ‚Community :

Allgemeıne Normen UuN ınhaltliche Konkretisierung. Die Vagheıt des Begritfs
umanum sıch ın der Unbestimmtheıt un!: Inhaltsleere der moralischen For-

derungen des Weltethos tort. Die als Humanıtätsprinzıp tormulierte Grundtorde-
rung („Jeder Mensch mu{fß menschlich behandelt werden“) se1 nıchts anderes als
eiıne Tautologie. Diese Deftizıite würden sıch nachteılıg auch 1n den postulierten 1N-
terrelıg1ösen axımen elementarer Humanıtät auswırken, un: ZW alr insbesondere
1n der Gleichsetzung VO Verbotsformulierungen mMI1t posıtıven Wendungen (Z:5
„nıcht toten“ „nıcht anderen Schaden zufügen!“). Beide Formulierungen selen
nıcht kongruent; AaUS dem schon traditionell eingeschränkten Tötungsverbot
tolge nıcht schon unmıiıttelbar eın undifferenziert-umtassendes Schadensverbot??.

Tatsiächlich wırd eıne dem heutigen wissenschaftlichen Standard verpflichtete e-
matısche Ethik dıe 1er tormulıerten Mängel nehmen haben er Gebrauch
der gleichen Worte 1St och keıine (CGarantıe tür eiıne präz1se, inhaltlıch iıdentische Aus-

SRC Die ormale Übereinstimmung be]1 Werten und Normen o1bt och keıine hın-
reichende Auskunft ber dıe wirkliche Tragweıte des iınhaltlichen Konsenses. eıtere
Faktoren, 7AB8 Beispiel unterschiedliche Vorrangsregeln und Urteilsbildungsverfahren
oder Auslegungsregeln verbindlicher Texte SOWIE dıe priorıtäre Bedeutung der Kil-
gehörıigkeıt bestimmten Kollektiven (andere Verhältnisbestimmung VO Indivi-
uum un:! Gemeinschaft/Gesellschaft), terner die Einbindung ethischer Lebens-
tührung 1ın kosmische Zusammenhänge us  z können sıch nachhaltıg auswiırkenZ

Grundsätzlich vergleichen WIr 1ın komparatıven Studıen empirisch-deskriptive
Aussagen; der normatıve Anspruch 1St damıt och nıcht geklärt. Di1e jeweıligen
Kontexte un Feinstrukturen können Umständen Konsequenzen führen,
die YJUCI UNMNSELCH Erwartungen stehen. uch die Berutfung auf die ın verschiede-
1E Varıanten 7zweıtellos JUCI durch Relig1onen un Kulturen hindurch bezeugte
Goldene Regel „erweıst sıchDas Projekt Weltethos in der Diskussion  rischer Unrechtserfahrungen ist vielmehr der Ebene eines moralisch-politischen  Universalismus, einem kulturen- und epochenübergreifenden, universalen Kernbe-  griff von Gerechtigkeit zuzuordnen; die Elemente eines solchen universalistischen  Verständnisses können sehr wohl einen Rahmen bilden, der mit einem (nichtexklu-  siven) kommunitaristischen Ansatz vereinbar ist. Zu unterscheiden ist dann aller-  dings zwischen „universalistischem Kernbegriff der Gerechtigkeit samt seiner uni-  versalistischen Begründung und dem durchaus gruppenbezogenen Lernen dieser  Gerechtigkeit“?!. Für die Entwicklung eines moralischen Bewußtseins bedarf es ei-  ner konkreten „Community“.  7. Allgemeine Normen und inhaltliche Konkretisierung. Die Vagheit des Begriffs  Humanum setze sich in der Unbestimmtheit und Inhaltsleere der moralischen For-  derungen des Weltethos fort. Die als Humanitätsprinzip formulierte Grundforde-  rung („Jeder Mensch muß menschlich behandelt werden“) sei nichts anderes als  eine Tautologie. Diese Defizite würden sich nachteilig auch in den postulierten in-  terreligiösen Maximen elementarer Humanität auswirken, und zwar insbesondere  in der Gleichsetzung von Verbotsformulierungen mit positiven Wendungen (z.B.  „nicht töten“  ——  „nicht anderen Schaden zufügen!“). Beide Formulierungen seıen  nicht kongruent; aus dem — schon traditionell eingeschränkten — Tötungsverbot  folge nicht schon unmittelbar ein undifferenziert-umfassendes Schadensverbot”.  Tatsächlich wird eine dem heutigen wissenschaftlichen Standard verpflichtete syste-  matische Ethik die hier formulierten Mängel ernst zu nehmen haben. Der Gebrauch  der gleichen Worte ist noch keine Garantie für eine präzise, inhaltlich identische Aus-  sage2, Die formale Übereinstimmung bei Werten und Normen gibt noch keine hin-  reichende Auskunft über die wirkliche Tragweite des inhaltlichen Konsenses. Weitere  Faktoren, zum Beispiel unterschiedliche Vorrangsregeln und Urteilsbildungsverfahren  oder Auslegungsregeln verbindlicher Texte sowie die prioritäre Bedeutung der Zu-  gehörigkeit zu bestimmten Kollektiven (andere Verhältnisbestimmung von Indivi-  duum und Gemeinschaft/Gesellschaft), ferner die Einbindung ethischer Lebens-  führung in kosmische Zusammenhänge usw. können sich nachhaltig auswirken**.  Grundsätzlich vergleichen wir in komparativen Studien empirisch-deskriptive  Aussagen; der normative Anspruch ist damit noch nicht geklärt. Die jeweiligen  Kontexte und Feinstrukturen können unter Umständen zu Konsequenzen führen,  die quer zu unseren Erwartungen stehen. Auch die Berufung auf die in verschiede-  nen Varianten zweifellos quer durch Religionen und Kulturen hindurch bezeugte  Goldene Regel „erweist sich ... bei näherer Betrachtung weder als zureichender  noch als hinreichend genauer Maßstab“?5. Sie bedarf vielmehr eines beträchtlichen  Aufwands an Präzisierung.  Im interreligiösen Diskurs kommen weitere Fragen hinzu, zum Beispiel die fol-  gende: Wie unterläuft die Anerkennung bestimmter Statusunterschiede zwischen  unterschiedlichen gesellschaftlichen Kategorien (z.B. zwischen verschiedenen Ka-  107be1 niherer Betrachtung weder als zureichender
och als hinreichend ZCENAUCI Mafitstab“ 25 S1e bedarf vielmehr eınes beträchtlichen
Autwands Prazıisierung.

Im interrelig1ösen Diskurs kommen weıtere Fragen hınzu, 7A58 Beispiel die tol-
gende: Wıe unterläuft dıe Anerkennung estimmter Statusunterschiede zwıischen
unterschiedlichen gesellschaftlıchen Kategorıien (Z!B zwischen verschiedenen Ka-

10



Hans J. Münk

sten SOWIE 7zwıischen Kastenangehörigen un: den SOgENANNLEN „Unberührbaren“ iın
Indien) eınen solchen moralischen Ma{(stab? Auf der Ebene der unıversalen Grund-
axımen 1St das Problem, da{fß eın oleicher Wortlaut vorschnell tiefer liegende Span-
HNUNSCHIL, Unterschiede un! Gegensätze überspringt un: RDEl selbstredend schwie-
rıger beurteıjlen ist, WenNnn INa  - nıcht 11UT dıe Unterschiede zwıschen Religionen
und/oder Kulturen als solchen, sondern auch den jeweılıgen Biınnenpluralısmus 1n
jeder Religion bzw. Kultur 1n Rechnung stellt. Was bedeutet schonZBeıispiel die
moralısche Verurteilung VO Unzucht; WE 11a das, W 25 in lıberalen westlichen
Demokratien 1mM Bereich sexueller Beziehungen heute als tolerabel erachtet wırd,
mıt dem vergleicht, W asSs dem gleichen Begriff Regeln 1n jenen Ländern un:
Regionen fiırmıert, in denen außereheliche Beziehungen in bestimmten Fällen och
(oder wıeder) mMı1t der Strafe der Steinigung belegt werden können. Dazwischen
lıegen Welten!

Methodische UuN begriffliche Defizite. Die verschiedenen Weltethos-Doku-
lıeßen elementare Differenzierungen vermıssen. Zunächst bleibe unklar, ob

die aufgeführten Ethos-Komponenten LLUT 1n eiınem deskriptiven Sınn verstehen
selen. Die Erarbeitung un:! Beschreibung solcher moralischer Uniiversaliıen se1 1aber
nıcht eıne genulnNeE Aufgabe der Ethik, sondern ZU Beıspiel moralsoziologischer
und/oder kulturanthropologischer Diszıplinen. Andererseıts tänden sıch 1ın diesen
Dokumenten immer wıeder normatıve Aussagen, ohne da die nötıgen 7Zwischen-
schritte dargelegt würden, die eıne Umsetzung 1n Handlungsnormen rechtfertigen
könnten. Ferner tehle CS einer präzısen Verwendung VO Fachtermin1 W1€e Pflicht
(eher W1€ ein Prinzıp vebraucht), unıversal (Allgemeinheıt des Geltungsanspruchs),
global (Allgemeinheit des empirischen Geltungsbereichs) SOWI1e der Unterschei-
dung VO  — individual- und soz1ialethischer bzw. strukturen- der systemethischer)
Ebene Unklar bleibe schliefßlich dıe Bestimmung des Verantwortungssubjekts.
Inwiefern sınd Religionen Verantwortungstrager Z6?

Diese Kritik 1St VO Standpunkt des methodisch-argumentatıven Standards heu-
tiger wissenschaftlicher Ethik AaUSs tormuliert un: begründet. Es bleıbt beachten,
da{fi diese uUu1ls geläufigen Dıifferenzierungen 1ın anderen relig1ös-kulturellen Kontex-
ren bısweilen nıcht den gleichen Stellenwert haben?7. [)as Projekt Weltethos halt
sıch 1m Wesentlichen eın induktives, empirisch-historisches Verftahren, miıt dem
1n den verschiedenen Ethostradıtionen Elemente elnes schon vorhandenen „Over-
lappıng Consensus“ erhoben werden. Zur Legıitimation der Verpflichtungskraft der
(an nıcht wenıgen zentralen Stellen teststellbaren) normatıven Formulierungen
stehen 1L1UT die jeweıligen Ethostradıtionen der beteiligten Religionen selbst AA

Verfügung. Dıies 1St ach dem vorgeschlagenen 7Zwei-Ebenen-Modell grundsätzlıch
nachvollziehbar:; 6s lenkt den Blick EerNeUTt auf die jeweıligen, höchst unterschied-
lıchen internen Verhältnisse der entsprechenden Kollektive, deren Qualität als Ner-
antwortungstrager siıcher nıcht ach eiınem Einheitsmodell beurteijlbar 1St Im Vof=-
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dergrund werden dabe1 jene Kommunikationswege un Strukturen stehen, die ın
eıner Religionsgemeinschaft Hr Konsensbildungsprozesse Z Verfügung stehen,
wobeı gewinß auch das jeweıilıge Entwicklungspotential VO Interesse 1St

Fehlender Embpiriebezug. Dıie Praktikabilität der „vıer unverrückbaren Weıisun-

c  gen bleibe auch der tehlenden Bezugnahme auf entsprechende, empirische
Sachverhalte fraglıch; N SasCc FA Beispiel wen1g, allgemeın Gerechtigkeıit tor-
dern; aussagekräftig werde eıne solche Maxıme erst durch eıne k lare Bezugnahme
auf dıe komplexen Strukturen eiıner Wırtschaftsordnung bzw. 1im Blick auf dıe
Nord-Süd-Problematik auf die Weltwirtschaftsordnung“®. Diese Krıitik hat ZW al

grundsätzliche Berechtigung. Zugleich 1ST aber nıcht übersehen, da iınsbeson-
ere dıe Weltethos-Erklärung VO Chicago bewulfit och nıcht auft eine m1t empir1-
schen Detauils dieser Art befafßte FEbene zugeschnitten W ATfl.

Zuordnung DO  s Recht UN Moral Di1e These, da{ß Menschenrechte durch e1-
NCN moralischen Grundkonsens 1mM Sınn des Weltethos besser sıchern sel]en als
durch Androhung juristischer Sanktionsgewalt, treffe ZW alr e1InNe Eıgenart des
Rechts, nıcht 1aber dessen wesensmäfßiges Konstitutivum, das nıcht „auf der
Zwangsandrohung des Gesetzgebers, sondern aut der gegenseıltigen Anerkennung
freıer Vernunftwesen“ ?? beruhe. IDiese wichtige Begründungsperspektive für die
Notwendigkeıt eines Weltethos werde dem neuzeitlich-modernen Verhältnis VO

Recht un Moral nıcht gerecht. Gleichtalls lasse e die „Allgemeıne Erklärung der
Menschenpflichten“ (1997) Dıfferenzierungen 7zwiıischen Rechts- un:! Moral-
pflichten tehlen. Die SCNAUC Zuordnung ANET: „Allgemeıinen Erklärung der Men-
schenrechte“ (1948) bleibe diesen Voraussetzungen auch mıt eiıner Reihe VO

Fragezeichen versehen. Es se1 nıcht sachgerecht, HV CL der Verpflichtungscharak-
ten der auch Menschenrechten innewohnt, w1€ Zusätzliches konzıplert
würde als ob das Anlıegen der Menschenrechte hne die Annahme korrespon-
dierender Pflichten überhaupt ANSCMCSSCH formuliert werden könnte  “ 30‚ Eın

mangelhafter lext könne, talls w1e€e VO den Vertassern gewünscht VO  — den
Vereinten Natıonen ANSCHNOIMMUIN würde, politischen MißRbräuchen die Tur
öffnen.

Diese Einwände treffen zweıtellos kritische Punkte. Allerdings tendieren S1Ce
eıner überzogenen Konfrontatıon „wischen Weltethos un:! Menschenrechtsethos.
en Intentionen des Projekts Weltethos entspricht eın Konkurrenz-, sondern ein

Ergänzungsverhältnis. Dafür lassen sıch auch zuLe Argumente finden: Es bleibt
testzuhalten, da{fß der ethische Gehalt VO Menschenrechten nıcht die
ralısch-normatıven Grundlagen der eingangs aufgeführten Menschheitsprobleme
abdecken annn Insbesondere sınd bestimmte Fragen eıner Naturethık nıcht
berücksichtigt, dıe allerdings 1m Rahmen des Leitbilds einer nachhaltıgen FEnt-

wicklung heute dringliche Bedeutung haben?!. [)as Überschreiten einer anthropo-
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zentrischen Menschenrechtsperspektive dürfte auch für den interrelig1ösen Dıialog,
insbesondere MIt buddhistischen un hıinduistischen Partnern, eın wichtiges Thema
se1n.

Zudem liegen das Projekt Weltethos un die Erklärung VO Chicago einerseıts
un die Menschenrechte andererseıts auf verschiedenen Ebenen, da{fß S1C sıch für
Konkurrenzspiele nıcht eıgnen. Erstere haben eher iınformellen Charakter un sınd
nıcht vergleichbar mı1t der Weltinstitution der UN  ® SOWIeE den völkerrechtlichen
Menschenrechts-Konventionen. Die Gegenstandsbereiche beıder sınd schr 1-
schiedlich dimensioniert: Das Weltethos umftassender als das Menschen-
rechtsethos. Bilden exemplarische Unrechtserfahrungen den hıistorischen Reterenz-
punkt der Menschenrechte, 1St das Weltethos gerade auch 1n der Gestalt der
Erklärung VO  > Chicago grundsätzlıch auf dıe Breıte VO  3 Menschheıitsfragen
ausgerichtet. I1Iddem korrespondiert die oft erhobene Forderung ach eiıner
Weltordnung. Dabei I1St sıch treilich 1 Klaren, da{fß eın Weltethos „keine A1-
rekten Lösungen für l die immensen Weltprobleme, ohl 1aber die moralısche
Grundlage für eıne bessere indıyviduelle un: ylobale Ordnung“ anstreben annn
Damıt 1st für das Weltethos 1MmM Vergleich den Menschenrechten eın umftassende-
OT Regelungskompetenz-Bereich umrıssen; dies allerdings „nur auf moralischer
Ebene Die gyenNulINE Rolle der Menschenrechte soll iınnerhalb dieses Rahmens nıcht
11UT nıcht angeLastLeL, sondern insbesondere durch dıe transzendente Rückbindung

gestärkt werden.

Schlufßsbemerkung
Im weıtesten Sınn gehört die T’hematik dieses Beıtrags / den Bemühungenu eıne
Steigerung und Verteinerung der interrelig1ösen/interkulturellen Kommunikatıions-
kompetenz der Theologie.

Miıt ıhren Beıträgen Zl Frage eiınes unıversalen un ylobalen Ethos partızıplerte
dıe katholisch-theologische Ethik 1mM VELSANSCHECNH Jahrzehnt All dem umtassende-
L1 heutigen Kıngen olobale moralische Orıientierungsstandards x} Dıies geschah
auf der Basıs eigenständıger Voraussetzungen un! Rahmenbedingungen un: mı1t e1-
1167 spezıfischen Motivatıon. Die Eıgenart dieser Aufgabenstellung brachte Gxr mM1t
sıch, da{fß S$1e dabei nıcht 1Ur mi1t Rücksicht auf die involvierten Weltverantwor-
tungs-Fragen auft eıne „sakulare Anschlufßfähigkeit“, sondern auch auf die inter-
relig1öse Dialogförderung achten hatte?*. Neben den relatıv zahlreichen Beıträ-
SCH einem unıversalen Menschenrechtsethos lag das Hauptgewicht auf der
Auseinandersetzung mı1t dem Projekt Weltethos. Die behandelten Mängel un!: 1D
fizıte sınd nıcht grundsätzlıch unvermeıdlich. Ihnen stehen zudem posıtıve (:
siıchtspunkte un Stärken gegenüber, die INSO schwerer wıegen, Je mehr INnan sıch
die Schwierigkeiten eiınes interrelig1ösen Dialogs aut Weltebene vergegenwärtigt.
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Hınzu kommt dıe seit Jahren teststellbare erhebliche Ausstrahlung auf verschiedene
Organısatıonen un Aktıvıtäten der Vereinten Natıonen .

Die Weıterführung und Intensivierung der auf methodisch-komparativem Weg
ermuittelten Geme1insamkeıten und Äquivalente 1STt unverzichtbar, sollte aber 1n DAl
kunft verstärkt auch das ethische Entwicklungspotential un! die entsprechende
Lernfähigkeıit der beteiligten Religionspartner thematiısıeren. uch WE Inan die
beiden stärksten prasenten Ansätze (Menschenrechts- un Weltethos) 1ın ihrer
Komplementarıtät und 1ın eıner „bereinigten“ Fassung) AUS Gründen als
nıcht verzichtbar betrachtet, 1st doch beım gegenwärtıgen Stand der Dınge davon
auszugehen, da{ß der Dialog ber Grundsatzfragen (Z.B inviduumsbezogenes VGL

SUuS gemeinschaftszentriertes Menschenbild 1n der interkulturellen Menschen-
rechtsdebatte) längerfristige Bemühungen ertordern wiırd Für nıcht wenı1ge der 78

Anftang dieses Beıtrags genannten ylobalen Aufgabenstellungen, dıe INa auch als
Sıcherung VO globalen öffentlichen (sutern ansprechen könnte 56 wiırd ındes
eıne erhebliche Dringlichkeit annehmen mussen.

Zur Wahrnehmung VO Verantwortung gehört auch eiıne Zeitperspektive. Zumal
WEeNnN CS un Fragen der Schadensabwehr geht, 1ST die Rechtzeıitigkeit des Handelns
selbst eın Aspekt der Verantwortung. Deshalb halte iıch eiınen dritten (ebenfalls kom-
plementären) Ansatz für vermehrt förderungswürdig: den unmıittelbaren Dialog
ber die künftige Siıcherung hochrangıger Weltgüter 1mM oben angedeuteten Sınn.
Partielle Erfahrungen liegen bereıts VOI,; da{fß dieses Drei-Säulen-Konzept 1ın der
Praxıs eınen Rückhalt tindet>7. Die VONN den einschlägigen empirisch-deskrip-
tiven Forschungsdisziplinen erarbeıteten Ergebnisse lassen treilich 1n unterschied-
lıchem Ausmaf und nıcht überall 1n yleicher Eindeutigkeit entwicklungsfähige
Elemente 1ın den verschıiedenen Welt Religionstradıtionen erkennen, welche die
Erarbeıitung eiınes gemeinsam getragenen Standpunkts erlauben dürften  58

Selbstverständlich hängt das Gelingen eines interrelig1ösen Dialogs nıcht VON

der jeweilıgen Nähe (oder doch Vereinbarkeit) solcher inhaltlicher Vorgaben ab Es
bleibt aber wesentlich, ob eın gemeInsam mıtgetragener, als unıversal anerkannter 1110O-

ralıscher Standard 1ın der Je eigenen partıkularen Ethostradıtion genügend Rückhalt
findet oder nıcht. Der FEınsatz für dıe Sıcherung öffentlicher globaler (zuüter 1st ZW alr

Sache aller Menschen. en Religionen stuünde s iındes besonders gul A} WE s1e sıch
1n der sıch ftormierenden Weltgesellschaft nıcht LLUTL Hür STIrCENZEC Gerechtigkeitsfragen,
sondern gerade auch tür die Ausbildung und Stärkung jener moralischen Haltungen
(darunter iınsbesondere eın soz1aler Welt-Gemeinsinn bzw. globale Solidarıität) e1IN-
EIZtEI, die ber das Geschuldete hinausgehen. Hıer 1St auch der Bewährungsort für
e  jene „Mitleidenschaftlichkeit“, für die Johann Baptıst Metz das FEFremdwort „Com-
passıon“ gepragt hat Von ıhr ogeht der Impuls AaUs, die „Autorität der Leidenden“
achten. Ö1e 1St 1ın unterschiedlichen Auspragungen und Kontexten 1n den Weltreligi0-
nNenNn anzutreften. Gerade auf diesem Weg, indem S1E für diese Welt mı1t einstehen,
könnten letztere ıhrer Kennzeichung als „Welt“-Relig10nen entsprechen 52
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